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Textliche Festsetzungen 

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 11 BauNVO) 

Allgemeine Zweckbestimmung 

Für das Plangebiet wird gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweck-
bestimmung „Photovoltaik“ festgesetzt. Innerhalb dieses Sondergebietes sind bauliche Anlagen 
zur Stromerzeugung aus Sonnenenergie zulässig. Zulässig sind außerdem Nebenanlagen und 
Betriebseinrichtungen, die dem Betrieb der Photovoltaikanlage dienen, wie insbesondere Wech-
selrichter, Trafostationen, Batteriespeicher, Stromspeicher, Zufahrten, Baustraßen und War-
tungsflächen.  

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16, 18 und 19 BauNVO) 

Als Maß der baulichen Nutzung wird gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO eine Grundflächenzahl 
von 0,8 sowie gem. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO eine Höhe der baulichen Anlagen von 3,50 m als 
Höchstmaß festgesetzt. Die vorgesehenen Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen gelten 
nicht für Sonderbauwerke (z.B. Freileitungen der Energieversorgung). Die maximale Gesamt-
höhe darf durch notwendige technische Anlagenteile (wie z.B. Blitzableiter und Kameras mit ihren 
Masten) überschritten werden. Für bauliche Anlagen, die der Speicherung von Energie dienen 
(z.B. Batteriespeichersysteme), darf die Höhe bis auf 4,60 m überschritten werden. 

Die Mindesthöhe der Unterkante der Solarmodule beträgt 0,80 m über dem anstehenden Ge-
lände, um eine ausreichende Belichtung der Vegetation unterhalb der Modultische sowie eine 
Durchlässigkeit für Pflege und Beweidung sicherzustellen. 

Die durch bauliche Anlagen überdeckte Fläche ergibt sich aus der projizierten Fläche sämtlicher 
aufgeständerter und punktförmig gegründeter Photovoltaikmodule, den flächig gegründeten 
Wechselrichter- und Trafostationen sowie den sonstigen Nebenanlagen. Bezugsfläche ist die 
überbaubare Grundstücksfläche. 

Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO) 

Die überbaubare Grundstücksfläche soll für die Errichtung der Solarmodule bestmöglich ausnutz-
bar sein. Der Bestückung mit Solarmodulen soll dabei die vorgesehene Belegungsplanung be-
rücksichtigen. Die Festlegung der überbaubaren Grundstücksfläche erfolgt mittels Baugrenzen. 
Einfriedungen dürfen auch außerhalb der Baugrenze errichtet werden um die Fläche entspre-
chend ausnutzen zu können. 

Zur Optimierung der Ausnutzung der Flächen, werden die erforderlichen Umzäunungen und die 
Erschließung auch außerhalb der Baugrenze zugelassen. 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

M1 – Entwicklung von Weideflächen im Bereich der PV-Anlage/Sondergebiet  

Die Fläche innerhalb des Sondergebiets ist vollständig als Grünland zu entwickeln bzw. zu erhal-
ten und dauerhaft während des Anlagenbetriebs durch Beweidung (bspw. mittels Schafe; ganz-
jährig oder teilweise) und/oder Mahd extensiv zu pflegen. Ausgenommen hiervon sind die punkt-
förmigen Versiegelungen durch die Fundamente der Modultische, notwendige Trafostationen 
bzw. Wechselrichter, Zuwegungen sowie für sonstige Bepflanzungen vorgesehene Bereiche. Der 
Einsatz von Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln auf der Fläche ist nicht zulässig. Für die Ansaat 
ist gemäß § 40 BNatSchG autochthones Saatgut des jeweiligen Vorkommensgebietes zu ver-
wenden. 

Flächen für Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB 
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Der im Bebauungsplan mit M2 gekennzeichnete Bereich ist als Fläche für Bindungen für Bepflan-
zungen sowie für die Erhaltung bestehender Bäume, Sträucher und sonstiger Bepflanzungen 
festgesetzt. 
Die vorhandenen Gehölze innerhalb dieses Bereichs sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. 
Eine Entfernung oder Veränderung darf nur erfolgen, wenn dies aus Gründen der Verkehrssi-
cherheit oder des Pflanzenzustandes zwingend erforderlich ist. 

Beschränkung des Zeitraumes der Nutzung (§ 9 (2) BauGB) 

Das gemäß § 11 BauNVO festgesetzte Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ 
wird gemäß § 9 Abs. 2 BauGB auf einen Zeitraum von maximal 30 Jahren ab Wiederinbetrieb-
nahme der Photovoltaikanlage beschränkt. Nach Ablauf dieses Zeitraumes ist die Nutzung der 
Flächen zur Erzeugung von Strom aus Sonnenenergie einzustellen und sämtliche hierzu errich-
teten baulichen und technischen Anlagen sind zu entfernen. 

Als Folgenutzung wird für den gesamten Geltungsbereich die Nutzung als „Flächen für die Land-
wirtschaft“ gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB festgesetzt. 

Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

Im Bereich der Photovoltaikanlage ist die Entwicklung und Erhaltung von extensivem Grünland 
festgesetzt. Die Pflege und Nutzung dieser Flächen hat extensiv und ohne den Einsatz von Dün-
gemitteln und Pflanzenschutzmitteln zu erfolgen. Ziel ist die Förderung standorttypischer Vege-
tationsstrukturen sowie der Schutz der Schutzgüter Boden und Wasser. 

 

BAUORDNUNGSRECHTLICHE UND GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN 
(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. § 88 LBAUO) 

Einfriedungen 

Zur Abgrenzung der Photovoltaikanlage ist ein Maschendrahtzaun oder Stahlgitterzaun mit 
Übersteigschutz bis zu einer maximalen Höhe von 2,50 m zulässig. Dabei ist ein Mindestabstand 
von 20 cm zwischen unterer Zaunkante und Boden einzuhalten. 
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HINWEISE 

Behandlung Oberflächenwasser 
Gemäß § 55 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) ist das anfallende Niederschlagswasser orts-
nah zurückzuhalten, zu versickern oder zu verrieseln. Eine offene Versickerung von unbelastetem 
und auf dem Grundstück anfallenden Niederschlagswasser / Drainagewasser ist genehmigungs- 
und erlaubnisfrei. 

Versickerungs- (Flächen-, Mulden- oder Grabenversickerung) oder Rückhalteeinrichtungen sind 
so anzulegen, dass Gefahren oder Schäden zu Nachbargrundstücken und öffentlichen Verkehrs-
flächen nicht entstehen können. 

Boden und Baugrund 
Die gesetzlichen Regelungen zum Bodenschutz sind einzuhalten (insb. BBodSchG, BBodSchV). 
Darüber hinaus sind auch die einschlägigen DIN-Normen für die Boden- und Oberbodenbearbei-
tung sowie der Bodenverwertung, sofern erforderlich, zu beachten (z.B. DIN 18300, DIN 18915, 
DIN 19639 und DIN 19731).  

Umweltbaubegleitung  
Es wird empfohlen, im Rahmen der Baugenehmigung für die gesamte Bauphase eine schutzgut-
übergreifende Umweltbaubegleitung zu beauflagen, um eine zulassungskonforme Umsetzung 
des Vorhabens zu gewährleisten. 
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